
0110110111 
01110101110 "*" RAM 
KANTON AARGAU 

DEPARTEMENT 
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10. April 2017 

ABSCHLIESSENDER VORPRÜFUNGSBERICHT 

Geschäfts-Nr.: BVUR0.10.156-1 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 
Gemeinde: Aarau 
Bezeichnung: Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland, Gesamtrevision 

1. Ausgangslage 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Eingabe der Gemeinde vom 28. März 2017 unter Einbezug 
der betroffenen Fachstellen vorgeprüft (§ 23 Abs. 1 Baugesetz [BauG]). An diversen gemeinsamen 
Zwischenbesprechungen konnten verschiedene offene Fragen geklärt werden (§ 23 Abs. 2 BauG). 
Der abschliessende Vorprüfungsbericht umfasst eine koordinierte Beurteilung der Vorlage auf Ver-
einbarkeit mit den Genehmigungsanforderungen gemäss § 27 Abs. 2 BauG. Er ist Bestandteil der 
Öffentlichen Auflage (§ 24 Abs. 1 BauG). 

1.1 Eingereichte Planungsunterlagen (Planungsbericht Kapitel 1.2) 

1.1.1 Zu genehmigende Vorlage 

• Bauzonen- und Kulturlandplan, Teil Nord, Massstab 1:2500 vom 3. April 2017 
• Bauzonen- und Kulturlandplan, Teil, Süd, Massstab 1:2500 vom 3. April 2017 
• Bauzonen- und Kulturlandplan, Teil Ost, Massstab 1:2500 vom 3. April 2017 
• Bauzonen- und Kulturlandplan, Spezialplan Hochwasserschutz, Massstab 1:5000 

vom 28. März 2017 
• Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom 3. April 2017 

1.1.2 Weitere Grundlagen 

• Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 27. März 2017 
• Raumentwicklungs-Leitbild (REL) vom 23. Juni 2014 
• Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) vom 22. August 2016 
• Bauinventar vom 2. März 2015 
• Natur- und Landschaftsinventar vom 16. Februar 2015 
• Inventar der historischen Gärten und Anlagen vom 4. Mai 2015 

1.2 Planungsgegenstand und Zielsetzungen (Kapitel 1.1 Planungsbericht) 

Der Bauzonenplan von Aarau stammt von 1981, der Kulturlandplan von 1994, die BNO von 2003 
und die Nutzungsplanung der ehemaligen Gemeinde Rohr von 2007/2008. Die Nutzungsplanungen 
sind inzwischen mehrfach teilweise geändert worden. Als Grundlage für die Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung sind die Ziele und Strategien im REL von 2014 festgelegt worden. In der Gesamtrevi-
sion der Nutzungsplanung werden diese Ziele und Strategien umgesetzt, die aktuellen Nutzungspla-
nungen zusammengeführt und an die Vorgaben der geänderten übergeordneten gesetzlichen 
Grundlagen von Kanton und Bund angepasst. Insbesondere werden die Begriffe und Messweisen 

WEKOAG-APPL\GEKOAGS\PRODDATATVU1R0\2017117023561.DOCX 



der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) eingeführt und 
die Gewässerräume festgelegt. Die Ausgangslage und Ziele sind im Planungsbericht umschrieben. 

2. Gesamtbeurteilung 

Aarau übernimmt als Kernstadt gemäss Raumkonzept (Richtplankapitel R 1) eine äusserst wichtige 
Stellung in der Agglomeration Aarau. Als Vorstufe der Gesamtrevision der Nutzungsplanung hat der 
Stadtrat am 23. Juni 2014 ein REL beschlossen, das eine mittel- bis langfristige planerisch-
konzeptionelle Gesamtschau und die Richtung für die weitere hochwertige (Innen-)Entwicklung der 
Stadt aufzeigt. Zu einzelnen Themen sind zudem vertiefende Studien erarbeitet worden. 

Insgesamt stellt dies eine sehr geeignete Grundlage für die weiteren Planungsschritte dar. Das sei-
tens Stadt gewählte Vorgehen, einschliesslich des breit abgestützten Mitwirkungsverfahrens, wird 
aus fachlicher Sicht als innovativ und vorbildlich gewürdigt. 

In einzelnen Bereichen der Vorlage bestehen noch Differenzen, für die in der vorliegenden Form kein 
Antrag auf Genehmigung in Aussicht gestellt werden kann. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, 
dass eine in ihren Grundzügen 30-jährige Planung an erheblich geänderte tatsächliche und rechtli-
che Verhältnisse angepasst werden muss. Im vorliegenden Bericht sind solche Belange als "Vorbe-
halt" bezeichnet. Weiter wird im Sinne der Beratung "empfohlen" die Vorlage in verschiedenen Be-
reichen formal zu überarbeiten. 

Im Gesamtergebnis hat die Stadt Aarau gestützt auf das REL ein sehr differenziertes und zukunftge-
richtetes Ortsplanungsinstrumentarium erarbeitet. Mit diesem ermöglicht die Stadt, sich als Kernstadt 
weiterhin attraktiv zu präsentieren und hochwertig weiterzuentwickeln. 

2.1 Grundlagen 

Es sind umfangreiche Unterlagen erarbeitet worden, insbesondere diverse Inventare. Der Planungs-
bericht ist übersichtlich und kurz gefasst. 

2.2 Vollständigkeit 

Die Grundlagen sind vollständig und ermöglichen eine umfassende Beurteilung der Ausgangslage 
und der getroffenen Planungsmassnahmen. 

2.3 Berücksichtigung kantonaler Grundlagen 

Die kantonalen Grundlagen vom 23. Februar 2011 sind — soweit sie noch aktuell sind — gut umge-
setzt worden. 

2.4 Planungsrechtliches Verfahren 

Die Stadt hat das Mitwirkungsverfahren gemäss § 3 BauG durchgeführt und einen Mitwirkungsbe-
richt erstellt. Der Bericht ist öffentlich. 

3. Vorprüfungsergebnis 

3.1 Kantonaler Richtplan (Planungsbericht Kapitel 1.4.2.1) 

Die Vorgaben des Richtplans sind in Kapitel 1.4.2.1 des Planungsberichts aufgelistet und in der Vor-

lage behandelt. 

Die Vorlage stimmt weitestgehend mit den behördenverbindlichen Vorgaben und Handlungsanwei-
sungen des kantonalen Richtplans überein (vgl. nachfolgende Ziffern). 
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3.1.1 Raumkonzept Aargau (Richtplankapitel R 1) 

Aarau ist eine Kernstadt im urbanen Entwicklungsraum und damit Standort zentraler Einrichtungen 
und Knotenpunkt des übergeordneten Verkehrsnetzes. Gestützt auf die raumordnungspolitische 
Auslegeordnung gemäss Raumkonzept soll Aarau gegenüber dem Stand 2012 bis 2040 Siedlungs-
kapazitäten im Ausmass von + 34 % beziehungsweise für gut 27000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner (E) bereitstellen. Für 2030 beträgt die kantonale Prognose damit rund 25'000 E. Um die gleich-
wertige Entwicklung beim Arbeitsplatzangebot sicherstellen zu können, ist bis 2030 ein Zuwachs auf 
rund 40000 Beschäftigte (B) beziehungsweise rund 30000 Vollzeitäquivalente (VZÄ) anzustreben. 

2015 betrug in Aarau die Einwohnerzahl rund 20'700 E und die Beschäftigtenzahl rund 32600 B 
beziehungsweise 25000 VZÄ. Die Stadt rechnet nun mit realisierbaren Potenzialen für zusätzliche 
6500 E und 5'600 B. Dies entspricht Gesamtkapazitäten 2030 von rund 27300 E und 38200 B be-
ziehungsweise 28'300 VZÄ (Kapitel 3.14.2 Planungsbericht). 

Die ausgewiesenen Kapazitäten der Stadt stehen damit im Einklang mit den richtplanerischen Zielen. 
Insbesondere können die zusätzlichen Einwohner und Arbeitsplätze in grossmehrheitlich gut mit dem 
öffentlichen Verkehr erschlossenen Gebieten angesiedelt werden. 

3.1.2 Siedlungsgebiet (Richtplankapitel S 1.2) 

Das Siedlungsgebiet wird nicht verändert, insbesondere sind keine Einzonungen vorgesehen (Kapi-
tel 2.2.1 Planungsbericht). Die Entwicklung erfolgt nach innen. Dies ist sachgerecht. 

3.2 Regionale Abstimmung 

Die Gemeinden erlassen Nutzungspläne, die regional abgestimmt sind (§ 13 BauG). Für die Nut-
zungsplanung sind diverse regionale Planungsgrundlagen berücksichtigt worden (Kapitel 1.4.3 Pla-
nungsbericht). 

Der Planungsverband der Region Aarau (PRA, heute Aarau Regio) hat am 25. September 2015 zur 
Vorlage Stellung genommen. Er kommt im Wesentlichen zum Schluss, dass die Vorlage der Strate-
gie zur räumlichen Siedlungsentwicklung sowie den Grundsätzen des regionalen Entwicklungskon-
zepts (REK) entspricht. Die Planung gilt damit als regional abgestimmt. 

3.3 Bauzonen allgemein 

3.3.1 Bauzonengrösse und Überbauungsstand (Kapitel 3.14.2 Planungsbericht) 

Die Bauzonen weisen eine Fläche von total 591,6 ha auf. Davon sind ca. 576,0 ha mehrheitlich 
überbaut beziehungsweise zonenkonform genutzt und ca. 15,6 ha unüberbaut respektive stehen 
einer künftigen Überbauung zur Verfügung. Die unüberbauten Flächen umfassen rund 12,2 ha 
Wohn- und Mischzonen, 0,3 ha Arbeitsplatzzonen, 1,6 ha Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen 
sowie 1,5 ha Freiraumzonen. 

Gegenüber den heutigen Bauzonen errechnet sich eine minimale Vergrösserung der Bauzone um 
2,6 ha (4 Promille). Dies ist jedoch mit der genaueren Abgrenzung der Zonen aufgrund der digitalen 
Unterlagen zu erklären (keine Arrondierungen im Sinne von Richtplankapitel S 1.2). Es handelt sich 
dabei um keine zu kompensierenden Einzonungen gemäss Art. 38a Abs. 2 Bundesgesetz über die 
Raumplanung (RPG). Die zu relativierende Aussage in Kapitel 3.14 des Planungsberichts, wonach 
die Bauzone reduziert werde, ist damit zu erklären, dass die Stadt die Naturschutzzonen bisher 
(fälschlicherweise) als Bauzonen bezeichnet hat. Diese Differenz wird mit der vorliegenden Revision 
der Nutzungsplanung ebenfalls bereinigt. 
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3.3.2 Fassungsvermögen der Wohn- und Mischzonen (Kapitel 3.14 Planungsbericht) 

Innenentwicklungspfad 

Die gemäss jüngst revidiertem RPG und kantonalem Richtplan geforderte (kommunale) Innenent-
wicklungsstrategie zur Erreichung der Dichteziele bis 2040 bedingt Massnahmen, die (zeitlich und 
inhaltlich) über die jeweils aktuell laufenden Nutzungsplanungsrevisionen hinausgehen. Die Aufgabe 
der hochwertigen Innenentwicklung ist als Prozess zu verstehen und lässt sich nicht von heute auf 
morgen "erledigen". Dieser Prozess ist durch die Gemeinden kontinuierlich auszugestalten und zu 
bewirtschaften. Nur so lässt sich letztlich die richtplanerisch geforderte Wirkung im Bereich der 
hochwertigen Innenentwicklung auch tatsächlich erzielen und gewährleisten (wichtiges Beurteilungs-
kriterium im Rahmen der Genehmigung nach § 27 Abs. 2 BauG). 

Aarau will — gestützt auf das REL — an gut erschlossenen Lagen gezielt mehr Nutzflächen und damit 
Nutzungspotenziale sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Arbeitsplätze bezie-
hungsweise Beschäftigte generieren. An anderen Standorten schafft die Stadt die nötigen Voraus-
setzungen, um den identitätsstiftenden Bestand zu erhalten sowie weiterzuentwickeln und gleichzei-
tig zeitgemäss den Anforderungen in Bezug auf Wohn- und Arbeitsräume gerecht werden zu 
können. Zusammenfassend wird die Bauzonengrösse nach dem RIA-Prinzip wie folgt beurteilt (R = 
Reserve, I = innere Siedlungsentwicklung, A =Aussenentwicklung): 

Unüberbaute Wohn- und Mischzonen [R] 

Die grösseren Areale wie Schybeschache/Wasegarte, Hinterfeld, Erlinsbacherstrasse und Ober-
matt/Grabenstrasse sind noch weitgehend unüberbaut (sogenannte Schlüsselgebiete; BNO Anhang 
2 und Kapitel 3.14.1 Planungsbericht). Für die Gebiete gilt die Sondernutzungsplanpflicht. Für den 
Schybeschache besteht ein rechtskräftiger Gestaltungsplan, für die Grabenstrasse ein Erschlies-
sungsplan. Für das Hinterfeld ist ein Richtprojekt zu erstellen (§ 6 BNO). Die spezifischen Ziele für 
Gestaltungspläne sind in § 5 und Anhang 2 BNO umschrieben. Die Zonierungen ermöglichen kom-
pakte Überbauungen mit guter Siedlungsqualität. Die Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht sind aus 
raumplanerischer Sicht folgerichtig und begründet. 

Der anzustrebende Dichtewert gemäss Richtplan beträgt für unüberbaute Bauzonen 90 E/ha bis 
2040. Daraus resultiert in den 12,2 ha unüberbauten Wohn- und Mischzonen ein zu erreichendes 
Fassungsvermögen von rund 1100 Personen. Entsprechend den Darlegungen der Stadt wird in den 
unüberbauten Wohn- und Mischzonen (insgesamt 12,2 ha) bis 2030 eine realisierbare durchschnittli-
che Einwohnerdichte von 104 E/ha ausgewiesen (+1270 Personen). Damit wird die gemäss Richt-
plankapitel S 1.2, Planungsanweisung 2.1, bis 2040 geforderte Mindestdichte von 90 E/ha deutlich 
übertroffen. Dies ist soweit sachgerecht, insbesondere da bei mehr als der Hälfte des Potenzials 
qualitätsfördernde Massnahmen vorgegeben sind. 

Überbaute Wohn- und Mischzonen [I] 

In den überbauten Wohn- und Mischzonen beträgt die Einwohnerdichte per dato 55 E/ha. Der ge-
mäss Richtplan anzustrebende Vergleichswert für 2040 beträgt rund 70 E/ha. In den überbauten 
Wohn- und Mischzonen rechnet die Stadt bis 2030 insgesamt mit einer Steigerung der heutigen 
Dichte auf gut 67 E/ha. Dies entspricht aus fachlicher Sicht dem richtplankonformen anzustrebenden 
Entwicklungspfad. Dabei stehen insbesondere verschiedene Um- und Aufzonungen, sowie eine Er-
höhung der Ausnützung im Vordergrund. In den übrigen Wohn- und Mischzonen rechnet die Stadt 
mit keinem Zuwachs der Einwohnerzahl (Halten). Dies ist insbesondere unter Berücksichtigung der 
demografischen Alterung begründet (Ausdünnungseffekte). Die Annahmen und Schätzungen sind 
nachvollziehbar. Essentiell ist, dass die angestrebte Entwicklung hochwertig und gut mit der städti-
schen Infrastruktur abgestimmt beziehungsweise vereinbar erfolgt (siehe auch Ziffer 3.4.5). 
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Aussenentwicklung [A] 

Aussenentwicklungen (Einzonungen) sind nicht vorgesehen (Kapitel 2.2.1 Planungsbericht). Dies ist 
sachgerecht. 

Fassungsvermögen für den Planungshorizont 2030 [R-I-A] 

Das Fassungsvermögen 2030 beträgt gestützt auf die Darlegungen der Stadt rund 27'300 Personen 
und liegt damit über dem Planwert gemäss kantonaler Prognose. Bis 2030 wird seitens der Stadt 
eine Steigerung der Einwohnerdichte in den Wohn- und Mischzonen von rund 55 auf gut 67 E/ha 
angestrebt. Ein gegenüber den kantonalen Prognosen angemessen erhöhtes kommunales Ziel wi-
derspricht im Falle der Kernstadt Aarau den kantonalen Konzepten nicht. 

Ausdrücklich hervorzuheben und zu würdigen ist, dass seitens Stadt die getroffenen Annahmen zum 
kommunalen Dichtepfad mittels Stadtmonitoring in regelmässigen Abständen überprüft werden sol-
len (Kapitel 3.14.2 Planungsbericht). Dies ermöglicht dem Stadtrat, Feinjustierungen und allfällige 
Kurskorrekturen vorzunehmen; sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. 

Unter Berücksichtigung des Raumkonzepts Aargau sowie der massgeblichen Interessen und Rah-
menbedingungen wird die Grösse der Bauzone als angemessen beurteilt. Das Fassungsvermögen 
der Wohn- und Mischzonen ist mit den Anforderungen von Art. 15 RPG und den weiteren Vorgaben 
des kantonalen Richtplans vereinbar. 

3.3.3 Altersentwicklung (Planungsbericht Kapitel 2.7) 

In Aarau ist mit folgender Altersentwicklung der Einwohnerinnen und Einwohner bis in 15 Jahren zu 
rechnen: 

Altersklasse 2014 (E) 2014 % 2029 (E) 2029 % Differenz (E) Differenz % 

00-19 3412 17 % 4890 20 % 1478 43 % 

20-64 13250 65% 15310 61 % 2060 16% 

65-79 2495 12 % 3200 13 % . 705 28 % 

80+ 1251 6% 1'630 7% 379 30% 

Total Aarau 20408 100 % 25030 100 % 4'622 23 % 

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Anforderungen an den Wohn- und den Schulraum. Dies 
wird seitens Stadt insoweit antizipiert, indem gemäss der Normen zur Hindernisfreiheit angemessen 
Wohnungen angeboten und die öffentlichen Räume entsprechend gestaltet werden soll. 

Weiter sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, bedarfsgerechte und qualitativ gute Angebote in 
der ambulanten und der stationären Langzeitpflege zu planen und sicherzustellen. Die Bedarfsabklä-
rungen diesbezüglich erfolgen auf regionaler Ebene. 

Die sich stellenden Herausforderungen in der Schulraumplanung sind gemäss Kapitel 2.7.2 des Pla-
nungsberichts erkannt und werden im Lichte anstehender politischer Entscheide koordiniert ange-
gangen. Dies ist insgesamt sachgerecht. 

3.4 Nutzungsplan Siedlung (Bauzonen) 

3.4.1 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen (ÖN) (Kapitel 4.3.3 Planungsbericht) 

BNO-Bestimmungen zu der Zone ÖN (§ 15 BNO) 

Die Zonen mit öffentlicher Nutzungen werden in der Zone ON zusammengefasst. In § 15 Abs. 1 BNO 
werden in der Zone ON als im öffentlichen Interesse geltende Nutzungen genannt: einzelne be-
triebsbedingt standortgebundene Wohnungen, Alters- und Pflegezentren, Altenwohnungen sowie 
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private publikumsorientierte Nutzungen im Erdgeschoss mehrgeschossiger Gebäude zur Belebung 
des öffentlichen Raums. Ob eine Nutzung im öffentlichen Interesse ist oder nicht, kann erst gestützt 
auf die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls sowie anhand der sich laufend weiterentwickelnden 
Gerichtspraxis geklärt werden. Die aufgezählten Nutzungen können fallweise durchaus in einer Zone 
ÖN zonenkonform sein. Ob entsprechende Nutzungen im öffentlichen Interesse sind und damit in 
der Zone ÖN als zonenkonform gelten, hängt von verschiedenen Faktoren ab, deren Vorliegen im 
Baubewilligungs- oder Sondernutzungsplanverfahren einzelfallweise zu prüfen beziehungsweise zu 
begründen sind. Die vorgesehene Bestimmung ist, vorbehältlich einer rechtskonformen Auslegung, 
vertretbar. 

Empfindlichkeitsstufen der Zone ÖN 

Die Zone ÖN wird neu der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) III zugewiesen (§ 15 Abs. 2 BNO). Bisher 
galt für die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen die ES II. Im Planungsbericht wird dies nicht 
weiter begründet (Kapitel 4.3.3 und Kapitel 4.14). Mit der Zuweisung in die ES III müssen in der Zone 
ÖN mit bisher ES II insgesamt höhere Immissionen in Kauf genommen werden. Dies gilt beispiels-
weise neben Schulhäusern und Kindergärten auch für das Kantonsspital. Der Stadt wird empfohlen, 
die Zuordnung der ES in der Zone ÖN zu überprüfen, allenfalls zu differenzieren und im Planungsbe-
richt zu begründen. 

Mehrwertausgleich bei Umzonungen bisheriger Zonen ÖN (Kapitel 4.9 Planungsbericht) 

Teilweise werden Zonen ÖN in "normale" Bauzonen umgezont, insbesondere entlang der Erlinsba-
cherstrasse. Umzonungen von öffentlichen Zonen in "normale" Bauzonen werden im Sinne der Best-
immungen zur Mehrwertabgabe (§ 28a neu BauG) als Einzonungen beurteilt. 

Da die Bestimmungen und die dazugehörige Verordnung zeitnah in Kraft treten (voraussichtlich 
1. Mai 2017), sind sie bei der vorliegenden Nutzungsplanung zu beachten. Gemäss § 28b neu BauG 
orientiert der Stadtrat aufgrund von Schätzungen des kantonalen Steueramts bei der öffentlichen 
Auflage über die voraussichtliche Höhe der Abgabe (siehe auch die allenfalls weiteren Erfordernisse 
gemäss angepasstem BauG). 

3.4.2 Arbeitsplatzzonen (Kapitel 4.3.3 Planungsbericht) 

Die Zone Arbeiten (AR, § 14 BNO) ersetzt die bisherigen Arbeitszonen gemäss § 25 BNO Aarau und 
§ 10 BNO Rohr. Die Zone dient ausschliesslich der Betriebsnutzung. Die Baumassenziffer 8 bleibt 
unverändert. Die Zone wird um rund 16 ha reduziert. Insbesondere in den Gebieten Telli (Neumatte, 
Eselmatte) und im Gebiet Vogelsang werden grossflächige Umzonungen in die Mischzonen Arbeiten 
und Wohnen (AW) vorgesehen. Die Stadt will so den Umstand berücksichtigen, dass der Flächen-
verbrauch neuer Arbeitsplätze in Aarau tendenziell abnimmt und ein Nebeneinander von Arbeiten 
und Wohnen immer konfliktfreier möglich wird. Die Spezialzone Freiverlad wird in die AR integriert. 

Die bisherige Arbeitszone im Gebiet Vogelsang soll gleich entwickelt werden wie das Torfeld Nord. 
Sie wird der Zone AVV5 mit Gestaltungsplanpflicht zugewiesen (Kapitel 3.6.4 Planungsbericht). In 
diesem Gebiet Wohnen zuzulassen, wird aufgrund der Lärmimmissionen und der benachbarten Nut-
zung (Freiverlad) aus fachlicher Sicht als kritisch beurteilt. Zudem zählt das Areal zum wirtschaftli-
chen Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung (ESP; gemäss Richtplankapitel S 1.3 mit 
produzierenden und verarbeitenden Nutzungen). Von der Vorrangnutzung kann abgewichen werden, 
soweit die Eignung für andere regional abgestimmte Nutzungen nachgewiesen wird und die kantona-
len Interessen berücksichtigt werden. Der Wohnnutzung kann daher höchstens eine untergeordnete 
Bedeutung zukommen. Die Stadt verzichtet entsprechend auf die Festlegung eines Mindestwohnan-
teils in diesem Bereich. Die kantonalen Interessen und Ziele gemäss Richtplan werden im Rahmen 
der nachgelagerten Gestaltungspläne gebührend sicherzustellen sein. 
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Möglichkeit des Ausgleichs planerischer Mehrwerte bei Umzonungen 

Bei derartigen Umzonungen (Öffnung der Arbeitszonen für die Wohnnutzung) können erhebliche 
planerische Mehrwerte entstehen. Gemäss § 28a neu BauG können Gemeinden mittels verwaltungs-
rechtlichen Verträgen Leistungen vereinbaren, die den Mehrwertausgleich von Umzonungen bezwe-
cken. Dies geschieht in einem ersten Schritt zweckmässigerweise vor der Beschlussfassung durch 
den Einwohnerrat. 

3.4.3 Kasernenareal (Planungsbericht Seite 93) 

Das Kasernenareal ist Gegenstand einer separaten, späteren Planung. Diesem Planungsprozess 
soll nicht vorgegriffen werden. Daher sind vorliegend keine Änderungen vorgesehen. Die Planbe-
ständigkeit soll einer absehbaren Teiländerung der Nutzungsplanung im Bereich des Kasernenareals 
nicht entgegengehalten werden können. Dies wird unterstützt. 

3.4.4 Siedlungsqualität (Richtplankapitel S 1.1) 

Eine wesentliche Aufgabe der Nutzungsplanung ist es, nebst der massgeschneiderten und hochwer-
tigen Innenentwicklung insbesondere die Siedlungsqualität zu fördern (§§ 13, 15 und 46 BauG; 
Richtplankapitel S 1.1, S 1.2, S 1.4 und S1.9; §4 Bauverordnung [BauV]). Dazu gehören beispiels-
weise Massnahmen zur Schliessung von Baulücken, zur Aufwertung von Ortsbildern und Strassen-
räumen, zur Förderung der kompakten Bauweise, zur vollständigen Ausnutzung bestehender Ge-
bäude beziehungsweise Bauzonen, zur Erneuerung überalterter Siedlungsteile oder zugunsten 
qualitätsvoller Neuüberbauungen und Umstrukturierungen mitsamt identitätsstiftender Umgebungs-
und Freiraumgestaltung. 

In Aarau ist in den letzten Jahren eine starke Siedlungsentwicklung mit einer damit verbundenen 
regen Bautätigkeit zu beobachten. Diese Entwicklung verändert das Ortsbild der Stadt sichtlich und 
wird beziehungsweise soll aufgrund der Zentrumsfunktion auch weitergehen. In diesem Zusammen- 
hang zu erwähnen sind insbesondere die Entwicklungen auf den ehemaligen Industrieparzellen 
Torfeld Süd und Nord sowie im Bereich des Bahnhofs Süd. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es für 
die Ortsplanung von besonderer Bedeutung, die unwiederbringlichen Qualitäten des bestehenden 
Ortsbilds zu erhalten beziehungsweise umsichtig weiterzuentwickeln und zu stärken sowie bei den 
neuen Quartieren die Grundlage für eine hohe Siedlungsqualität zu schaffen. 

Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS; Richtplankapitel S 1.5) 
(Kapitel 2.3.1 Planungsbericht) 

Das Ortsbild der Stadt Aarau ist gemäss ISOS von nationaler Bedeutung, dasjenige des Ortsteils 
Rohr als lokal bedeutend eingestuft. Der Richtplan verpflichtet die Gemeinden mit planerischen In-
strumenten für eine angemessene Umsetzung der Ziele des ISOS zu sorgen (Richtplankapitel S 1.5, 
Planungsanweisungen 1.1 und 1.2). Dass diesbezüglich umfassende Interessenabwägungen unab-
dingbar sind, bekräftigen verschiedene Gerichtsentscheide, insbesondere der Fall Rüti des Bundes-
gerichts (BGE 1C_188/2007 vom 1. April 2009) und der Fall Klingnau des Verwaltungsgerichts (AG-
VE 2013, 173 ff vom 29. August 2013). 

Das ISOS und die Zielsetzungen zum Ortsbildschutz sind in Teilen der BNO (zum Beispiel Zone 
Altstadt A und B) sachgerecht umgesetzt. Diese Bestimmungen zum Ortsbildschutz werden in der 
überarbeiteten BNO beibehalten. Exemplarisch für eine gute Umsetzung des ISOS kann die "Wohn-
kolonie Herzoggut" erwähnt werden. Die Überlagerung dieses Bereichs mit der Gartenstadtzone 
(GSA) und der Ensembleschutzzone bietet sehr gute Voraussetzungen, um die bestehenden Quali-
täten zu sichern aber auch weiterzuentwickeln. 

Der Stadtrat zeigt im Planungsbericht (Seiten19 bis 21) konkret auf, wie die Erhaltungsziele gemäss 
ISOS in der Nutzungsplanung angemessen berücksichtigt werden. Diese nötige, transparente Aus-
einandersetzung wird ausdrücklich begrüsst. Die dargelegten Begründungen sind aus fachlicher 
Sicht nachvollziehbar. 
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Zone Gartenstadt (GS2/GS3) (Kapitel 3.10.1 Planungsbericht) 

Die Gartenstadtzonen sollen in ihrer Struktur erhalten werden. Diese Gebiete sind für Aarau baukul-
turell sehr bedeutsam und identitätsbildend sowie prägend. Die Regelungen zu den Gartenstadtzo-
nen sind im Laufe des Vorprüfungsverfahrens erkennbar gestärkt worden. Dies wird ausdrücklich 
begrüsst. Aus fachlicher Sicht ergeben sich noch folgende Hinweise: 

Die bestehende Bebauung in der dreigeschossig überbaubaren Gartenstadtzone (GS3) weicht viel-
fach von den heute wie künftig zulässigen Möglichkeiten ab. Vorherrschend sind Bauten mit zwei auf 
einem Sockelgeschoss aufgesetzten Vollgeschossen und einem Dachgeschoss. Auch ist die zuläs-
sige Ausnützungsziffer aufgrund der ansehnlichen Grundstücke in den wenigsten Fällen ausge-
schöpft. Aufgrund dieser planungsrechtlichen Ausgangslage werden (indirekt) Ersatzbauten geför-
dert. Dies ist raumplanerisch nicht grundsätzlich problematisch (Weiterentwicklung). Fraglich und 
wichtig scheint jedoch, ob mit der Überbauungsziffer (0,35) in Kombination mit der Grünflächenziffer 
(0,45) und der maximal zulässigen Gebäudelänge (22 m) die wichtigen strukturellen Qualitäten tat-
sächlich angemessen gewahrt werden können. Dies ist aus den Unterlagen nicht abschliessend 
ersichtlich. 

Gemäss Kapitel 4.3.4 des Planungsberichts hat die Stadt im Rahmen der Revisionsarbeiten entspre-
chende Abklärungen getroffen, die auch zu begründen vermögen, dass der merklich höhere Grünflä-
chenziffer-Wert — wie in der Richtlinie "Gartenstadtquartiere" enthalten — nicht umsetzbar ist. Der 
Stadt wird empfohlen, die bereits getroffenen Abklärungen im Planungsbericht abzubilden und damit 
die nötige Wirkung der eingeführten, die bauliche Struktur steuernden Ziffern und Längenmasse in 
den beiden Gartenstadtzonen aufzuzeigen; handelt es sich dabei doch um für das Stadtbild sehr 
wichtige Gebiete. 

Kantonale Denkmalschutzobjekte 

Die kantonalen Denkmalschutzobjekte sind im Bauzonen- und Kulturlandplan zur Orientierung dar-
gestellt. Dies ist grundsätzlich korrekt. Zugunsten der Zuordnung und der Rechtsklarheit sind sie in 
den Plänen und im BNO-Anhang mit der kantonalen Nummerierung 001 bis 126 zu ergänzen. 

Hinweis: Eine genaue Überprüfung der kantonalen Denkmalschutzobjekte ist erst möglich, wenn die 
kantonalen Objektnummern im Plan und in der Liste des BNO-Anhangs ergänzt sind. 

Kommunale Substanzschutzobjekte (Kapitel 2.3.2 Planungsbericht) 

Von den insgesamt knapp 300 (Bau-)Inventarobjekten, vormals unterteilt in 155 kommunale Sub-
stanzschutzobjekte und in 139 weitere Inventarobjekte, sind vorliegend 21 Objekte als "Besondere 
Bauten" beziehungsweise als "kommunale Kulturschutzobjekte" zur Umsetzung in der Nutzungspla-
nung vorgesehen. Ergänzend werden inventarisierte Bauten durch Zonen unterschiedlicher Schutz-
und Zweckbestimmung wie die Altstadtzone, die Zone Ortskern Rohr und die Ensembleschutzzone 
erfasst. Offen bleibt dabei, in welchem Verhältnis die §§ 63 und 71 BNO (Abbruch und erweiterte 
Bewilligungspflicht) zu den spezifischen Zweckbestimmungen vorgenannter Zonen und einem anzu-
strebenden substanziellen Erhalt der Objekte stehen. Hier besteht zugunsten der Rechtsklarheit und 
der Rechtssicherheit Klärungsbedarf. 

Gestützt auf § 36 Kantonsverfassung in Verbindung mit § 25 Abs. 2 Kulturgesetz, § 40 BauG und 
dem Richtplankapitel S 1.5, Planungsgrundsatz B, ist aus fachlicher Sicht entsprechend nicht klar 
ersichtlich, inwiefern im Bereich der Umsetzung des umfangreichen (Bau-)Inventars der Stadt Aarau, 
insbesondere für die nicht für die eigentliche Unterschutzstellung vorgesehenen Gebäude, einerseits 
eine sachlich vertretbare Interessenabwägung gemäss Art. 3 RPV vorgenommen wurde und ande-
rerseits allenfalls mit anderen Mitteln der Raumplanung (Zonen und BNO-Bestimmungen) ein zielfüh-
render und angemessener Schutz gewährleistet ist (Vorbehalt). 

Womöglich wäre das Auskoppeln der Umsetzung der kommunalen Schutzobjekte aus der vorliegen-
den Gesamtrevision zu prüfen. 
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Zone Ensembleschutz, § 25 BNO (Kapitel 4.4.2.2 Planungsbericht) 

Die Schutzvorschriften innerhalb der Ensembleschutzzonen fokussieren auf den Erhalt von Struktur, 
Einheit und Eigenart. Sollte diese Zone ergänzend auch dem substanziellen Erhalt der schutzwürdi-
gen kommunalen Objekte dienen, müsste der Schutz der historischen Bausubstanz in den Ensem-
bleschutzzonen im Bereich der inventarisierten Bauten gestärkt werden. Bitte prüfen. 

Zone Ortskern Rohr, § 11 BNO (Kapitel 4.3.2 Planungsbericht) 

Die ehemalige Dorfkernzone gemäss § 9 BNO Rohr wird in die Zone Ortskern Rohr umbenannt. Die 
Inhalte bleiben weitgehend unverändert. Als zulässige Nutzung wird wie bisher die Landwirtschaft 
genannt. Zudem wird die Zonenabgrenzung im Bereich des bestehenden Betriebs angepasst. Damit 
bleibt dem aktiven Landwirtschaftsbetrieb ein zumutbarer Spielraum für dessen Weiterbestehen. 
Dies ist sachgerecht. 

Zonen Altstadt (Kapitel 4.3.2 Planungsbericht) 

Die Bestimmungen zum Bauen in der national bedeutenden Altstadt sind relativ knapp gehalten. Die 
behördenverbindliche Richtlinie für die Altstadt erlaubt eine adäquate Abhandlung der nötigen Best-
immungen. 

Aus fachlicher Sicht ist die vorgesehene Differenzierung zwischen einer "belebteren" und einer "ruhi-
geren" Altstadt ungewöhnlich und womöglich einschränkend für gewisse, bereits bestehende Nut-
zungen. Das seitens Stadt vorgesehen Konzept bildet das Resultat eines vorgängig durchlaufenen 
Prozesses mit verschiedenen Interessenvertretern aus der Altstadt. Die Festlegungen liegen im Er-
messen der Stadt. 

Es besteht ein Widerspruch zwischen der Legende des Bauzonen- und Kulturlandplans Altstadt B 
mit ES III und dem Anhang 1 BNO Altstadt B mit ES II. Dies ist zu bereinigen (Vorbehalt). 

Schutzvorschriften Besondere Bauten (§ 37 BNO) 

Für die 21 Besonderen Bauten werden mit § 37 Abs. 1 BNO Bestimmungen vorgesehen, die nicht 
geeignet sind, um diesen kommunalen Schutzobjekten den nötigen Schutz zukommen zu lassen. Mit 
den Formulierungen in Abs. 1 wird das eigentliche Hauptziel der Unterschutzstellung, der substanzi-
elle Schutz, direkt wieder unterlaufen. Mit den aufgezählten Sachverhalten, die einen Abbruch der 
durch den Souverän unter Schutz gestellten Objekte als zulässig erklären, werden gewisse Interes-
senabwägungen und Ausnahmetatbestände direkt vorweggenommen. Die Bestimmung garantiert 
daher den Schutz der besonderen Bauten nicht in erforderlicher Weise. Sie kollidiert überdies mit der 
kantonalrechtlich abschliessend gefassten Ausnahmebewilligung gemäss § 67 BauG, welche für 
sogenannte Härtefälle jederzeit praxisgemäss Anwendung finden kann (Vorbehalt). 

Meyeesche Stollen, § 38 BNO (Kapitel 4.5.1.1 Planungsbericht) 

Der Schutz der Meyer'schen Stollen ist in § 38 BNO sachgerecht geregelt. Für die Beurteilung der 
Erhaltungs- und Unterhaltspflicht sowie von Veränderungen der Stollen ist der Beschrieb im Bauin-
ventar wegleitend (§ 38 Abs. 2 BNO). Die Aufnahme der Meyer'schen Stollen im Bauinventar wird 
aus fachlicher Sicht begrüsst. Zu den Stollen besteht ein entsprechendes Inventarblatt. 

Besondere Gärten und Anlagen, § 46 BNO (Kapitel 4.5 Planungsbericht) 

Die im Schutzplan festgelegten "Besonderen Gärten" sind fachgerecht zu erhalten (§ 46 BNO). Das 
Ziel wird unterstützt. Die Gärten tragen wesentlich zur Siedlungsqualität bei. 

Hochhäuser (Kapitel 2.2.6 Planungsbericht) 

Der kommunale Richtplan "Hochhausstandorte" von 1977 ist im Rahmen der Erarbeitung des REL 
überprüft worden. Hochhäuser sind bedeutende Marken in der Stadtlandschaft, mit lokalen und regi-
onalen Auswirkungen. Neue Hochhäuser sind nur an Orten möglich, für die die BNO im Anhang 2 
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eine entsprechende Abweichung von der Regelbauweise ausdrücklich vorsieht. Ausserhalb dieser 
Gebiete sind Hochhäuser städtebaulich nicht zweckmässig. Dies ist sachgerecht. 

Zone Wohnen differenziert (WD), § 18 BNO (Kapitel 3.10.2 Planungsbericht) 

Verschiedene ältere Überbauungen sind mit Spezialbauvorschriften realisiert worden (beispielsweise 
Telli, Goldern, Wöschnau). Aufgrund der bisherigen Zonierungen sind viele Bauten zonenwidrig. Mit 
der Zone WD sollen diese Bauten durch eine speziell darauf abgestimmte Nutzungszone Zonenkon-
formität erlangen. Massvolle Erweiterungen wie für Gebäudeisolationen oder Liftanbauten und volu-
mengetreue Ersatzbauten sind zulässig. Zusätzliche Erweiterungen sind gestützt auf einen Gestal-
tungsplan möglich. Dies unterstützt die Erhaltung, Weiterentwicklung und Erneuerung der Gebiete. 
Die spezifische Nutzungszone ist begründet. 

3.4.5 Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) (Kapitel 2.5 Planungsbericht) 

Gestützt auf § 54a BauG ist ein KGV erstellt und vom Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und 
Umwelt am 5. Dezember 2016 genehmigt worden. Der behördenverbindliche Sachplan schafft einen 
guten Überblick über die Verkehrssituation in Aarau. Es sind alle relevanten Themenbereiche abge-
deckt. In den kommenden Jahren ist vorgesehen, konkretisierende Teilpläne und Konzepte zu den 
einzelnen Verkehrsträgern zu erarbeiten. In der vorliegenden Nutzungsplanungsrevision sind die 
Massnahmen des KGV umgesetzt worden, insbesondere im Bereich von § 70 BNO (Parkleitsystem), 
§ 71 BNO (Parkieren auf öffentlichem Grund) und § 72 BNO (Bewirtschaftung privater Parkierungs-
anlagen). Dies ist sachgerecht. 

Standorte für mittelgrosse Verkaufsnutzungen (Kapitel 4.6 Planungsbericht) 

Standorte für mittelgrosse Verkaufsnutzungen (500 — 3000 m2  Nettoladenfläche) ausserhalb von 
Kern- und Zentrumsgebieten bedürfen gemäss Richtplankapitel S 3.1 einer konkreten Grundlage in 
der Nutzungsplanung. Die in § 43 BNO erwähnten Verkaufsnutzungen liegen alle innerhalb der Kern-
und Zentrumsgebiete von Aarau. Die Verkaufsnutzungen werden in § 43 BNO sachgerecht geregelt. 
Die Regelungen erfolgen gestützt auf den KGV und das REL (zentrale und dezentrale Versorgung). 
Sie berücksichtigen zudem die geltende Ordnung, insbesondere die rechtskräftigen Gestaltungsplä-
ne. 

Stark belastete Verkehrsachsen (Kapitel 2.2.7 Planungsbericht) 

Aarau wird durch viele bedeutsame Strassenachsen geprägt. Die städtebaulich wenig gefassten 
Räume sollen gemäss Planungsansicht aufgewertet werden (siehe REL). Dies entspricht dem Auf-
trag gemäss Richtplankapitel S 1.1, Planungsanweisung 1.4. Bei Strassenabschnitten, die in Zonen 
mit Wohnanteilen im Siedlungsgebiet liegen und einen durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) 
von mehr als 15'000 Motorfahrzeugen pro Tag aufweisen, sind die Gemeinden verpflichtet, das an 
die belastete Verkehrsachse angrenzende Siedlungsgebiet durch planerische und bauliche Mass-
nahmen aufzuwerten; bei Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Kanton, soweit der Kantons-
strassenraum davon betroffen ist. Zu fast allen wichtigen Strassenzügen liegen Betriebs- und Gestal-
tungskonzepte vor. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von Sondernutzungsplanungen oder im 
Baubewilligungsverfahren. 

Erschliessungsprogramm (Kapitel 3.14.3 Planungsbericht) 

Das Erschliessungsprogramm (§ 33 BauG) legt fest, welche Gebiete wann erschlossen und welche 
Erschliessungsanlagen abgestimmt auf die kommunale Innenentwicklungsstrategie geändert oder 
erneuert werden sollen (Verkehrskapazität). Es bildet die Basis zur fristgerechten Erschliessung der 
Bauzone durch die Gemeinde im Sinne von § 33 BauG. Einerseits ist das Erschliessungsprogramm 
relevant für die Finanzplanung der Gemeinde und andererseits bildet es Voraussetzung für die Rea-
lisierbarkeit der angestrebten Siedlungsentwicklung nach innen. 
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Mit Ausnahme des Gebiets Hinterfeld sind alle Gebiete grob erschlossen. Auf ein Erschliessungs-
programm wird daher verzichtet. Die Begründung im Planungsbericht ist nachvollziehbar. 

3.5 Nutzungsplan Kulturland (Nichtbauzonen) 

3.5.1 Landwirtschaftszone und Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Gemäss Richtplankapitel L 3.1, Planungsanweisung 2.3, sind die FFF als Orientierungsinhalt im 
Kulturlandplan darzustellen. Die FFF sind im "Spezialplan Hochwasserschutz" dargestellt. Der Ein-
trag ist sachgerecht. 

3.5.2 Naturschutzzonen im Kulturland (Kapitel 4.4.1 Planungsbericht) 

Die Vorlage erfüllt die Anforderungen an den Schutz der Umwelt, der Natur und der Landschaft im 
Sinne der §§ 40, 40a BauG und der einschlägigen Bestimmungen des Einführungsgesetzes zur 
Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht). Die kantona-
len Richtplanvorgaben aus den Bereichen Natur, Landschaft, Auen, Wildtierkorridor sind umgesetzt. 

Als Naturschutzzonen werden Feuchtgebiete, Fromentalwiesen, Magerwiesen, Ruderalflächen und 
Streuwiesen unterschieden. Dies ist sachgerecht. 

§ 23 BNO (Schutzbereiche der Naturschutzzonen): Feuchtgebiete (Abs. 2) und Streuwiesen (Abs. 6) 
dürfen nicht beweidet werden. In diesen Lebensräumen kann eine fachgerechte Gebietspflege auch 
durch eine befristete Beweidung zum Ziel führen. Deshalb wird für Abs. 8 folgende Ergänzung emp-
fohlen: "Vorbehalten bleiben Abweichungen gemäss Bewirtschaftungsvereinbarung mit der Stadt 
oder dem Kanton". 

3.5.3 Überlagerte Schutzzonen ausserhalb Bauzonen (Kapitel 4.4.2 Planungsbericht) 

Landschaftsschutz, Siedlungsei (§ 28 BNO) 

Die Landschaftsschutzzone ist sachgerecht festgelegt. Für die in diesem Bereich betroffenen Land-
wirtschaftsbetriebe werden symbolische Aussparungen (Siedlungseier) vorgesehen. Das "Sied-
lungsei" im Gebiet des Obere Schachehofs ist ungewöhnlich gross. Es wird empfohlen, dieses zu 
verkleinern und ebenfalls symbolhaft darzustellen. 

Zonen Rohrer Schachen (§ 30 BNO), Auenschutzpark (§ 31 BNO), Wildtierkorridor (§ 32 BNO) 

Die Zonen setzen den Auenschutzpark gemäss kantonalem Richtplankapitel L 1.1 sowie den Ver-
netzungskorridor/VVildtierkorridor gemäss Richtplankapitel L 2.6 sachgerecht um. 

3.5.4 Weitere Zonen ausserhalb Siedlungsgebiet (Kapitel 4.3 Planungsbericht) 

Zone Bereich Erholung (§ 21 Abs. 1 BNO) 

Die Zone entspricht der bisherigen Zone für Erholungsanlage bei der Bibersteinerbrücke in Rohr 
gemäss § 25 Abs. 3 BNO Rohr. Sie dient der Freizeitgestaltung (Erholungsanlagen, Feuerstellen 
etc.). Die Zone ist gestützt auf das Richtplankapitel L 2.7 begründet. 

Zone Bereich Wildpark (§ 21 Abs. 3 BNO) 

Die Zone entspricht der bisherigen Wildparkzone Roggenhausen gemäss § 34 BNO Aarau. Die Zone 
ist gestützt auf das Richtplankapitel L 2.7 begründet. 

Zone Bereich Fischzucht (§ 21 Abs. 4 BNO) 

Die Zone war bereits in § 25 Abs. 2 BNO Rohr enthalten und ist sachgerecht. 

Zone Bereich Energie (§ 21 Abs. 5 BNO) 

Die Zone Energie dient den Bauten und Anlagen zur Verteilung der Energie. Die beiden Flusskraft-
werke waren bisher der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sowie der Industriezone, das Un- 
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terwerk in Rohr der Spezialzone Unterwerk zugewiesen. Die beiden Flusskraftwerke gelten als 
standortgebundene Bauten und sind daher ausserhalb der Bauzonen zulässig. Die Anlagen werden 
der Zone Bereich Energie zugewiesen. 

Die neue Konzession des Kraftwerks Aarau ist rechtskräftig geworden (Regierungsratsbeschluss 
vom Februar 2015). Im Inselbereich erstrecken sich die Nebenanlagen und zugehörigen Nutzungen 
vom Kraftwerk bis zur neuen Kranbahn für den Transport der Kleinschiffe. Die Energiezone ist sach-
gerecht abgegrenzt. 

3.6 Gewässer/Gewässerraum (Kapitel 4.4.2.3 Planungsbericht) 

3.6.1 Darstellung Gewässer 

Im Bauzonen- und Kulturlandplan sind sämtliche Gewässer dargestellt. Einzig der eingedolte Gol-
dernbach ist vermutlich bei der Darstellung unter die Zone Freiraum geraten und nicht erkennbar. 
Dies ist noch zu ändern. 

Der Stadtbach ist an mehreren Stellen grün dargestellt. Bitte gemäss Legende des Bauzonen- und 
Kulturlandplans anpassen. 

3.6.2 Gewässerraum 

Grundsatz 

Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) ist gemäss Art. 36a Bundesgesetz über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) bis 2018 festzulegen. Er muss bei der Nutzungsplanung berücksichtigt, ex-
tensiv gestaltet und bewirtschaftet werden. Seit 1. Juni 2011 ist die revidierte Gewässerschutzver-
ordnung (GSchV) in Kraft, worin in Art. 41a GSchV die Bemessung der Gewässerräume festgelegt 
ist. Das revidierte Baugesetz ist innerhalb Bauzonen zeitgleich mit der Verabschiedung der Fachkar-
te Gewässerraum am 1. Mai 2016 in Kraft getreten für den Bereich ausserhalb Bauzonen am 1. Ja-
nuar 2017. Der Gewässerraum wird mit einer überlagernden Schutzzone "Zone Gewässerraum" 
gemäss § 27 BNO umgesetzt. Die Zone ist in den Plänen korrekt dargestellt und mit der Breite in 
Metern ergänzt. 

Gewässerraum Aare 

Im Bauzonen- und Kulturlandplan ist entlang der Aare keine Zone Gewässerraum dargestellt. Es 
gelten gemäss § 127 Abs. 1 lit. a BauG beidseitig Uferstreifenbreiten von 15 m. Eine Reduktion des 
Gewässerraums entlang der Aare ist nicht möglich, da diese Bereiche nicht als dicht überbautes 
Gebiet im Sinne der Rechtsprechung gelten. Bei den Kraftwerkkanälen gilt kein Gewässerraum. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, wird empfohlen, in der Legende der Bauzonen- und Kultur-
landpläne "öffentliche Gewässer" auf das übergeordnete Recht hinsichtlich Bauabständen und der 
Gestaltung zu ergänzen. So wird klar, dass auch bei eingedolten Bächen oder entlang der Aare in-
nerhalb anderer Zonen (zum Beispiel Zone Freiraum), entgegen dortiger Zonenvorschriften, das 
übergeordnete Recht hinsichtlich Abstände und Nutzungseinschränkungen zum Gewässer und zur 
Gestaltung der Uferstreifen gelten. 

Beim Stadtbach wird kein Gewässerraum festgelegt. Im Planungsbericht fehlt eine Aussage dazu. 
Um späteren Unsicherheiten vorzubeugen, wird empfohlen, im Planungsbericht darauf zu verweisen, 
dass beim Stadtbach wegen seiner historisch begründeten Funktion als künstlich angelegtes Ge-
wässer explizit auf eine Festlegung des Gewässerraums verzichtet wird. 

3.6.3 Hochwasserschutz (Planungsbericht Kapitel 4.4.2.2) 

Der Übersichtlichkeit halber wird der Hochwasserschutz in einem separaten Spezialplan dargestellt. 
Dies ist sachgerecht. Die Bestimmungen (§ 26 BNO, Vorschriftenmodell) sind grundsätzlich sachge-
recht. Uni Klarheit zu schaffen, welche Nachweise im Baubewilligungsverfahren nötig sind wird emp- 
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fohlen, Abs. 5 wie folgt zu ergänzen: "Wer in einer Hochwassergefahrenzone baut, hat im Bauge-
such nachzuweisen, dass er dem Projekt entsprechende Schutzmassnahmen getroffen hat." 

Die Hochwassergefahrenzonen (HWZ) sind grundsätzlich korrekt aufgenommen. Bei den beiden 
Parzellen 119 und 120 ist die HWZ noch zu ergänzen (Vorbehalt). 

Die Flächen mit Restgefährdung sind auf den Plänen nicht dargestellt (Überflutungsflächen ohne 
Schutzdefizit). Der Stadt wird dringend empfohlen, die Restgefährdung im Orientierungsinhalt darzu-
stellen und die BNO sinnvollerweise um den Abs. 6 der M-BNO zu ergänzen (vgl. unser Merkblatt 
"Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser in der Nutzungsplanung sowie die Muster-BNO"). 

Der Stadt wird empfohlen, den Planungsbericht (Kapitel 4.4.2.2, § 26 BNO) zu überarbeiten. Die 
Hochwassergefahrenzonen entsprechen nicht den Gefährdungsstufen der Gefahrenkarte, sondern 
sind nach Fliesstiefen abgestuft. Die HWZ umfassen die Restgefährdungsflächen der Gefahrenkarte. 
Gefährdung ohne Schutzdefizit = Restgefährdung (siehe Merkblatt). 

Oberflächenwasser 

Das Thema Oberflächenwasser wird nicht abgehandelt. Im Sinne der Vorsorge wird dies dringend 
empfohlen. Bei Bedarf können bekannte Oberflächenabfluss-Flächen in den Orientierungsinhalt auf-
genommen werden. 

Kulturlandplan, Freihaltegebiet Hochwasser 

Das Freihaltegebiet wird grösstenteils durch die Landschaftsschutzzone abgedeckt. Damit ist das 
Schutzziel erreicht. Der Stadt wird empfohlen, den Planungsbericht (Kapitel 4.4.2.4) entsprechend zu 
ergänzen. 

3.7 Wald 

3.7.1 Waldgrenzenplan 

Um das Einwachsen von Wald im Bereich der Bauzonen rechtswirksam auszuschliessen, sind bei 
Bauzonenplanänderungen die Waldgrenzen feststellen zu lassen (§ 6 Waldgesetz des Kantons Aar-
gau [AWaG]). Neue Bestockungen ausserhalb der Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Art. 13 Bun-
desgesetz über den Wald [WaG]). Der Waldgrenzenplan ist zusammen mit der Nutzungsplanung 
öffentlich aufzulegen (§ 3 ff. Verordnung zum Waldgesetz des Kantons Aargau [AWaV]). Das Verfah-
ren nach § 3 AWaV ist auch dann durchzuführen, wenn heute kein Wald betroffen ist. Damit wird 
bewirkt, dass im betrachteten Perimeter (neue Bauzone inklusive Waldabstand von 18 m nach § 48 
BauG) kein Wald neu entstehen kann. Das durchgeführte Waldgrenzenplanverfahren ist rechtlich 
zwingend für den kommunalen Beschluss und die kantonale Genehmigung der Nutzungsplanung 
(§§ 3 ff. AWaV). 

Die rechtskräftigen Waldgrenzen (Waldfeststellung) sind im Bauzonen- und Kulturlandplan als Orien-
tierungsinhalt korrekt dargestellt. 

Aufgrund von Mutationen werden im Rahmen der Nutzungsplanung die Waldgrenzenpläne. Aarau 
Nrn. 10, 15, 20a und 23 sowie Aarau-Rohr Nr. 3a angepasst beziehungsweise ergänzt. 

Die Waldgrenzenpläne sind beim Geometer in Arbeit. Sobald die nachgeführten Pläne der Abteilung 
Wald vorliegen, wird ein Waldfeststellungsbericht erstellt, welcher mit den nachgeführten Waldgren-
zenplänen sowie der revidierten Nutzungsplanung öffentlich ausgeschrieben und aufgelegt werden 

muss. 

Der Regierungsratsbeschluss für die Sanierung des Kraftwerks Aarau sowie die dazugehörende 
Rodungsbewilligung sind blockiert. Der Waldgrenzenplan Nr. 10 wird mit dem Vorbehalt öffentlich 
aufgelegt, dass die Rodungsbewilligung in Rechtskraft erwächst. 
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Im Rahmen der Nutzungsplanung soll im Bereich der ehemaligen Kiesabbaustelle der Rudolf Gysi 
AG die zu leistende Ersatzaufforstung geringfügig abgeändert werden. Der Geometer wird im Zu-
sammenhang mit der Waldgrenzenplananpassung einen Plan zur Änderung der Rodungsbewilligung 
ausfertigen. Die Änderung der Rodungsbewilligung vom 9. September 2004 ist zusammen mit der 
Nutzungsplanung öffentlich auszuschreiben und aufzulegen. 

Fazit: Die angepassten Waldgrenzenpläne (Waldfeststellung) sind in den Bauzonenplan zu übertra-
gen. Die Waldfläche ist im Bauzonen- und Kulturlandplan entsprechend anzupassen (Vorbehalt). 

3.7.2 Waldbaulinienplan Nr. 3 

Im Bereich der ehemaligen Kiesabbaustelle der Rudolf Gysi AG besteht ein rechtskräftiger Waldbau-
linienplan Nr. 3 (genehmigt am 2. September 1998). Die Waldbaulinien nehmen Bezug auf die bishe-
rige, nicht jedoch auf die neue Waldabgrenzung. Es wird empfohlen, diesen Walbaulinienplan anzu-
passen. Das Verfahren richtet sich nach § 23 ff. BauG (Sondernutzungspläne). Ein entsprechender 
Entwurf ist möglichst bald zur Vorprüfung einzureichen. Der Waldbaulinienplan, der vom Stadtrat 
beschlossen werden muss, kann frühestens zusammen mit dem revidierten Bauzonen- und Kultur-
landplan, beziehungsweise mit der neuen Abgrenzung der Zone Arbeiten, genehmigt werden. 

3.7.3 Waldausscheidung im Kulturland 

Die Waldausscheidung gilt im Kulturlandplan als Orientierungsinhalt. Die im Plan dargestellten Wald-
flächen weisen immer noch einige Differenzen gegenüber der Waldausscheidung im AGIS auf. In 
einzelnen Teilgebieten wurde immer noch die Waldfläche gemäss der Bodenbedeckung des Ver-
messungsamtes verwendet. Die Waldflächen müssen entsprechend der Waldausscheidung gemäss 
AGIS korrekt 'dargestellt werden (Vorbehalt). 

3.7.4 Naturschutzzonen im Wald, § 29 BNO (Kapitel 4.4.2.4 Planungsbericht) 

Die rechtskräftigen Nutzungsverzichtsflächen wurden korrekt übernommen. In zwei Teilgebieten 
wurden zwei Flächen zusätzlich als Nutzungsverzichtsflächen festgelegt. Diese werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW) sind korrekt umgesetzt. 

3.8 Umweltschutz und weitere materielle Belange 

3.8.1 Lärm 

Es sind keine Einzonung vorgesehen. Bereits eingezonte Bauzonen werden umgezont. Die Umzo-
nung von Bauzonen gilt nach Art. 24 Abs. 1 Umweltschutzgesetz (USG) nicht als Festlegung neuer 
Bauzonen. Somit muss keine lärmrechtliche Überprüfung zur Einhaltung von Art. 29 Lärmschutzver-
ordnung (LSV) durchgeführt werden. 

3.8.2 Abwasserreinigung 

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Aarau im Telli reinigt die Abwässer aus einem Einzugsgebiet 
von elf Gemeinden. Um die Abwasserreinigung langfristig sicherzustellen, reicht das heutige Areal 
der ARA nicht aus. Gründe sind die erforderliche Leistungssteigerung aufgrund der Bevölkerungs-
entwicklung, die vom Bund verlangten Anlagen zur Elimination der Mikroverunreinigungen und die 
gemäss Konzept Abwasserreinigung des Kantons Aargau angestrebte Zentralisierung der Abwasser-
reinigung aus den Einzugsgebieten des Wynen-, Suhren- und Uerkentals. Eine Studie des Abwas-
serverbands Aarau und Umgebung (AVAU, Studie ARA 2040) hat dies bestätigt. In der ersten fachli-
chen Stellungnahme wurde empfohlen, das Areal westlich der Neumattstrasse, zwischen der ARA 
und dem städtischen Werkhof, zugunsten der Bedürfnisse der ARA freizuhalten und bereits heute 
zwecksichernd zu zonieren. Die Stadt hält an der Zonierung als Arbeitszone fest. Sie bekräftigt je-
doch, dass eine Erweiterung der ARA in dieser Zone möglich ist. Verhandlungen zur Sicherstellung 
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der nötigen Landreserven für die ARA laufen zurzeit zwischen dem Stadtrat und dem AVAU. Dies ist 
sachgerecht. 

3.8.3 Siedlungsentwässerung 

In den Unterlagen fehlen Angaben zur Siedlungsentwässerung. Es wird empfohlen, insbesondere zu 
den Flächen, die von Grünzonen in Wohn- und Mischzonen umgezont werden, aber auch im Hinblick 
auf die angestrebte innere Entwicklung, Aussagen zur Siedlungsentwässerung zu ergänzen (abwas-
sertechnische Erschliessung und notwendige Anpassung der Entwässerungssysteme, Einführung 
des Teil-Trennsystems / Abtrennung des unverschmutzten Abwassers). Es gelten die Weisungen der 
Abteilung für Umwelt, enthalten im Ordner "Siedlungsentwässerung". 

3.8.4 Grundwasser 

Die Schutzzonen sind in den Plangrundlagen darzustellen (orientierender Planinhalt, siehe § 27 Ver-
ordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Ge-
wässer, V EG UWR). Die Schutzzonen der Grundwasserfassung Rohr II und III wurden im Jahr 2007 
überarbeitet und verfügt. Es besteht deshalb kein weiterer Handlungsbedarf. 

Aarau liegt teilweise über einem nutzbaren Grundwasservorkommen mit hohem Grundwasserspie-
gel, was zu baulichen Einschränkungen führen kann. Bauten im Grundwasser sind nicht gestattet 
(Anhang 4, Ziffer 211 GSchV). Dies ist bei der Nutzungsplanung, beim Erwerb von Grundstücken 
und bei Bauprojekten zu beachten (Ausnahmen bedürfen einer kantonalen Zustimmung). 

3.8.5 Archäologie (§ 39 BNO) 

Die aktuellen archäologischen Fundstellen sind im Schutzplan eingetragen. Dies ist sachgerecht. 

3.9 Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

Die Stadt Aarau übernimmt in ihrer neuen BNO die Begriffe und Messweise der IVHB. Damit finden, 
unabhängig von der Regelung in den Übergangsbestimmungen (§ 63 BauV), auf die vorliegende 
BNO die Bestimmungen der BauV inklusiv der Bestimmungen von Titel 3 (Baubegriffe und Messwei-
sen) Anwendung. 

§ 28 Zone Es fehlt die Aussage, dass abgesehen von den in Abs. 2 aufgezählten Ausnahmen grundsätzlich 

Landschafts- keine Bauten und Terrainveränderungen etc. zulässig sind. Die Bestimmung ist zu ergänzen 

schutz (Vorbehalt). 

§ 48 Abs. 3 Nach kantonaler Praxis hat der Rücksprung mindestens der Höhe des zurückspringenden Ge-

schosses zu entsprechen, sodass ein 450  Winkel entsteht. Da weder die IVHB noch das BauG 

den erforderlichen Rücksprung regeln, ist die vorgesehene Bestimmung, wonach das oberste 

Geschoss bei den Zonen ZE5 und ZE6 lediglich einen Rücksprung von 1,5 m aufweisen muss, 

vertretbar; wobei eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht. 

§ 78 Die Stadt regelt nicht, welches Recht für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden 

BNO hängigen Baugesuche gelten soll. Nach den allgemeinen Regeln, die seit der letzten BauG-

Revision Anwendung finden, gilt, dass auf diese das neue Recht, sofern das alte für den Ge-

suchsteller nicht günstiger ist, anzuwenden ist. Regelt die Stadt nichts anderes, werden Bausper-

ren und Planungszonen damit wirkungslos. Es wird deshalb dringend empfohlen, zu prüfen, ob 

eine Bestimmung aufgenommen werden soll, die das neue Recht für anwendbar erklärt. 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Vorlage gemäss § 23 Abs. 1 BauG vorgeprüft. Sie erfüllt die 
Genehmigungsanforderungen an Nutzungspläne nach § 27 Abs. 2 BauG (Rechtmässigkeit, Überein- 
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stimmung mit kantonalem Richtplan und regionalen Sachplänen, angemessene Berücksichtigung 
kantonaler und regionaler Interessen) mit Ausnahme der speziell mit "Vorbehalt bezeichneten Sach-
verhalte. Ein vorbehaltloser Genehmigungsantrag setzt voraus, dass die Vorlage entsprechend des 
Vorprüfungsergebnisses angepasst wird. 

Zudem enthält der abschliessende Vorprüfungsbericht noch wichtige Hinweise im Sinne der Bera-
tung (§ 23 Abs. 2 BauG). Diese sind bei den weiteren Verfahrensschritten möglichst zu berücksichti-
gen. 

Im Gesamtergebnis hat die Stadt eine differenzierte und zukunftgerichtete kommunale Nutzungspla-
nung erarbeitet. 

Die Vorlage kann nach Vornahme der erforderlichen Anpassungen öffentlich aufgelegt werden. Das 
Ergebnis der Waldfeststellung ist gleichzeitig zu publizieren und öffentlich aufzulegen. 

Die Genehmigungsbehörde und die Beschwerdebehörde sind nicht an die Beurteilung der Verwal-
tung gebunden. 

Michael Rothen Andreas Guntern 
Sektionsleiter Kreisplaner 
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